
 
 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Wildeck 
 

3. Änderung des Bebauungsplan Nr. I/6 „Gewerbegebiet Obersuhl-Nord“ 

hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wildeck hat gemäß § 2 Absatz 1 
Baugesetzbuch in ihrer Sitzung am 22.02.2018 den Aufstellungsbeschluss für die     
3. Änderung des Bebauungsplan Nr. I/6 „Gewerbegebiet Obersuhl-Nord“ in Wildeck-
Obersuhl gefasst. Der Geltungsbereich ist in der nachstehenden Abbildung 
dargestellt. 
 
Die in der Gemeindevertretung gefassten Aufstellungsbeschlüsse werden hiermit 
ortsüblich bekannt gemacht und haben folgenden Wortlaut: 
 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. I/6 „Gewerbegebiet Obersuhl-Nord“ 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Beschluss:  
 

1. Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 2 (1) BauGB die Aufstellung eines 
Änderungsplanes (3. Änderung) zum rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. I/6 
„Gewerbegebiet Obersuhl-Nord“ der Gemeinde Wildeck.  
 
2. Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst die 
nachfolgend aufgeführten Flurstücke in der Gemeinde Wildeck, Gemarkung 
Obersuhl, Flur 17, Flst. 178/42, 179/42, 180/42, 181/42 und 182/42 sowie Flur 19, 
Flst. 1/1 tlw., 1/2 tlw., 1/4, 1/5, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 10/3, 21/1, 24/3, 25, 26 tlw., 
27/1, 29, 30, 31, 32, 33, 57/4 tlw., 57/6, 57/7, 58/7, 58/8, 58/9, 154/56, 155/15, 156/8 
tlw., 157/3 tlw., 369 tlw., 370 tlw., 371 tlw., 372/3 tlw., 372/2, 394/2, 395/2, 396/2, 
397/2 und 398/2. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der beigefügten 
Übersichtskarte zu entnehmen. 
 
3. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 (1) Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu 
machen. 
 
4. Es wird gleichzeitig beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Fachbehörden, 
sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB und 
§ 4 (1) BauGB durchzuführen. 
 



 
 
 
Wildeck, 21.03.2018 
 
 
DER GEMEINDEVORSTAND 
DER GEMEINDE WILDECK 
 
 
 
 
    Alexander Wirth 
   - Bürgermeister -  


